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Text 

W i e d er e i n s e t z u n g  i n  d e n  v o r i g e n  S t a n d  

§ 46. (1) Wenn eine Partei durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis – so dadurch, 
dass sie von einer Zustellung ohne ihr Verschulden keine Kenntnis erlangt hat – eine Frist versäumt und 
dadurch einen Rechtsnachteil erleidet, so ist dieser Partei auf Antrag die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand zu bewilligen. Dass der Partei ein Verschulden an der Versäumung zur Last liegt, hindert die 
Bewilligung der Wiedereinsetzung nicht, wenn es sich nur um einen minderen Grad des Versehens 
handelt. 

(2) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Revisionsfrist und der Frist 
zur Stellung eines Vorlageantrages ist auch dann zu bewilligen, wenn die Frist versäumt wurde, weil das 
anzufechtende Erkenntnis, der anzufechtende Beschluss oder die anzufechtende 
Revisionsvorentscheidung fälschlich einen Rechtsbehelf eingeräumt und die Partei den Rechtsbehelf 
ergriffen hat oder keine Belehrung zur Erhebung einer Revision oder zur Stellung eines Vorlageantrages, 
keine Frist zur Erhebung einer Revision oder zur Stellung eines Vorlageantrages oder die Angabe enthält, 
dass kein Rechtsbehelf zulässig sei. 

(3) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist in den Fällen des Abs. 1 bis zur Vorlage der Revision beim 
Verwaltungsgericht, ab Vorlage der Revision beim Verwaltungsgerichtshof binnen zwei Wochen nach 
dem Wegfall des Hindernisses zu stellen. In den Fällen des Abs. 2 ist der Antrag binnen zwei Wochen 

 1. nach Zustellung eines Bescheides oder einer gerichtlichen Entscheidung, der bzw. die den 
Rechtsbehelf als unzulässig zurückgewiesen hat, bzw. 
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 2. nach dem Zeitpunkt, in dem die Partei von der Zulässigkeit der Erhebung der Revision bzw. der 
Stellung eines Antrages auf Vorlage Kenntnis erlangt hat, 

beim Verwaltungsgericht zu stellen. Die versäumte Handlung ist gleichzeitig nachzuholen. 

(4) Bis zur Vorlage der Revision hat über den Antrag das Verwaltungsgericht zu entscheiden. Ab 
Vorlage der Revision hat über den Antrag der Verwaltungsgerichtshof durch Beschluss zu entscheiden. 
Das Verwaltungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof können dem Antrag auf Wiedereinsetzung die 
aufschiebende Wirkung zuerkennen. 

(5) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es 
sich vor dem Eintritt der Versäumung befunden hat. 

(6) Gegen die Versäumung der Frist zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrages findet keine 
Wiedereinsetzung statt. 
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